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HAUPTSTADTBRIEF 

KLAUS-PETER WILLSCH 
MDB 
2021 / Ausgabe 150  - 21. April 2021 

SEHR GEEHRTE DAMEN UND HERREN, 

LIEBE FREUNDE, 

Corona. Bislang habe ich alle Entscheidungen und Maßnahmen im 

Zuge der Pandemiebekämpfung mitgetragen und auch in der Regel of-

fensiv nach außen vertreten. 

„Mit dem Bevölkerungsschutzgesetz ist für mich das Maß des 

noch Erträglichen aber erreicht bzw. überschritten. Bereits 

als der Erste Entwurf des Gesetzes an uns Abgeordnete ver-

schickt wurde, habe ich angemahnt, dass wir dort nur Maß-

nahmen aufnehmen sollten, die man auch effektiv 

kontrollieren kann. Dinge, die die private Wohnung betref-

fen, sowie pauschale großflächige Ausgangssperren gehören 

sicherlich nicht dazu.“ 

Eigenmittelbeschluss. Die Corona-Pandemie wird zum Anlass ge-

nommen, die Fiskal- und Schuldenunion voranzutreiben. Es geht nur 

vordergründig um den Wiederaufbau von der Krise gebeutelter Wirt-

schaftszweige. Wenn es anders wäre, müssten die Mittel unmittelbar 

ausgezahlt werden – so wie wir es vom Ansatz her mit den nationalen 

Corona-Hilfsmaßnahmen machen. Doch leider hat das Bundesverfas-

sungsgericht nun den Eilantrag der Kläger abgewiesen. Über die ei-

gentliche Verfassungsklage ist damit zwar noch nicht entschieden, 

aber es werden natürlich jetzt leider Fakten geschaffen. 

Kanzlerkandidat. Die Union wird mit dem CDU-Bundesvorsitzenden Armin Laschet als Spitzen- und 

Kanzlerkandidat in den kommenden Wahlkampf ziehen. Ich hatte mich im Vorfeld für Markus Söder stark 

gemacht. Aber mit Armin Laschet haben wir ebenfalls einen Kandidaten mit Regierungserfahrung in einem 

großen Bundesland. Laschet ist immerhin der einzige Ministerpräsident, der eine Koalition mit der FDP an-

führt – nach wie vor meine Wunschkombination.  
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CORONA 

Bislang habe ich alle Entscheidungen 

und Maßnahmen im Zuge der Pande-

miebekämpfung mitgetragen und auch in 

der Regel offensiv nach außen vertreten. 

Ich war sehr erleichtert, dass in der Mi-

nisterpräsidentenkonferenz mit Bundes-

kanzlerin (MPK mit BK) vom 3. März 

endlich ein Perspektivplan mit konkreten 

Öffnungsschritten, aber auch mit einer 

Notbremse beschlossen wurde. Leider 

wurden wir nachfolgend von der dritten 

Welle der Pandemie gepackt, sodass ein-

zelne Öffnungsschritte, mit denen ich fest 

gerechnet hatte, doch nicht vollzogen 

werden konnten. 

Von Anfang an habe ich betont: Wir leben 

in der Lage. Niemand ist vor Fehlern oder 

Fehlentscheidungen gefeit – gerade 

wenn man in Verantwortung steht. Aber 

wenn Fehler gemacht werden, muss man 

auch aus diesen Fehlern lernen.  

Zunächst wurde eine für mich unver-

ständliche Debatte darüber geführt, ab 

welchen Inzidenzwerten nun genau Lo-

ckerungen erfolgen können – ab einem 

Wert von 50 oder doch erst ab 35? Natür-

lich wurde die Zahl „35“ nicht einfach aus 

dem Hut gezaubert, sie stand und steht 

so im Infektionsschutzgesetz. Aber zum 

„Politik machen“ gehört auch, politische 

Entscheidungen und deren Sinnhaf-

tigkeit den Bürgern zu vermitteln. An-

sonsten kann man sich die Maßnahmen 

auch sparen, weil Gesetze und Verord-

nungen (teilweise unwissentlich) nicht 

befolgt oder ignoriert werden.  

Wenig später kam die unsägliche Debatte 

um die „Osterruhe“ mit der damit einher-

gehenden (Selbst-)Beschädigung der 

MPK mit BK dazu. 

Mit dem Bevölkerungsschutzgesetz ist 

für mich das Maß des noch Erträglichen 

aber erreicht bzw. überschritten. Bereits 

als der Erste Entwurf des Gesetzes an uns 

Abgeordnete verschickt wurde, habe ich 

angemahnt, dass wir dort nur Maßnah-

men aufnehmen sollten, die man auch ef-

fektiv kontrollieren kann. Dinge, die die 

private Wohnung betreffen, sowie pau-

schale großflächige Ausgangssperren ge-

hören sicherlich nicht dazu.  

Ich möchte sogar noch einen Schritt wei-

tergehen: Da absehbar ist, dass wir die 

Pandemie nicht innerhalb weniger Wo-

chen besiegt haben werden, sollten wir 

„außen“ Öffnungen einleiten. Warum 

sollen wir Open-Air-Ausstellungen, Frei-

luftkino, Besuch im Freizeitpark oder 

Musikveranstaltungen draußen verbie-

ten, wenn doch mittlerweile sehr klar ist, 

dass die Ansteckungsgefahr an der fri-

schen Luft gegen null geht? 

Das Gesetz wird natürlich nicht gemacht, 

um Menschen alleine in ihren Wohnun-

gen einzusperren, sondern um Kontakte 

zu minimieren. Allerdings sollte man 

auch mit offenen Augen durch die Welt 

gehen: Diese Maßnahmen sind fernab 

der Lebenswirklichkeit im Frühjahr bei 

teilweise 20 Grad draußen.  

Wir können die Pandemie nur besiegen, 

wenn wir auch gemeinsam von den Maß-

nahmen zu ihrer Bekämpfung überzeugt 

sind. Während der Bayerische Verwal-

tungsgerichtshof der Klage eines Schuh-

händlers auf Wiedereröffnung von 

Schuhgeschäften (Grundbedarf) statt-

gibt, muss er nach dem neuen Bevölke-

rungsschutzgesetz wieder schließen. Das 

ist leider das Gegenteil von „lessons 

learned“, also gemachter Erfahrungen. 
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Ich könnte noch weitere Beispiele auffüh-

ren, nicht zuletzt, weil ich als hessischer 

Abgeordneter mit Rheinland-pfälzischen 

Nachbarkreisen im Norden, Westen und 

Süden häufig mit Anfragen unterschied-

licher Handhabung der gleichen Norm in 

zwei unterschiedlichen Bundesländern 

konfrontiert werde und das als sehr lehr-

reich empfinde. 

Verstehen Sie mich nicht falsch. Ich sehe 

durchaus die Notwendigkeit und damit 

auch die Pflicht, die Pandemie entschlos-

sen zu bekämpfen. Nach über einem Jahr 

im Ausnahmemodus erwarte ich aber, 

dass dies zielgerichtet, effektiv und mit so 

wenigen Kollateralschäden wie möglich 

geschieht. Das heißt vor allem: Impfen 

und Testen. Wenn es hier hakt, muss 

man auch hier ansetzen. 

Ich verschließe selbstverständlich nicht 

die Augen vor der sich dramatisch zuspit-

zenden Situation auf den Intensivstatio-

nen. Es mangelt dort vor allem an 

Personal. Dies ist eine Aufgabe, der wir 

uns kurz- und langfristig stellen müssen.  

Mit dem Bevölkerungsschutzgesetz wer-

den hingegen pauschal und flächende-

ckend Symptome der Pandemie 

bekämpft. Als überzeugter Anhänger des 

Subsidiaritätsprinzips und des Föderalis-

mus erschließt sich mir nicht, warum der 

Bund die Dinge besser regeln können 

sollte als die Länder. Es sind nämlich ge-

nau diese Länder und ihre Kommunen, 

die die Maßnahmen letztendlich umset-

zen und kontrollieren müssen – auch in 

Zukunft, da der Bund nur geringe eigene 

Verwaltungskraft hat. 

Wir erlangen auf diese Weise höchstens 

eine Scheinsicherheit. Womöglich hin-

terlässt die unnötige Debatte um die 

Kompetenzverlagerung zur Bundesebene 

sogar den Kollateralschaden, dass Viele 

die Sinnhaftigkeit jeglicher Maßnahmen 

zur Pandemiebekämpfung in Frage stel-

len. 

In meiner Brust schlagen hier zwei Her-

zen. Selbstverständlich gibt es auch viele 

und teilweise auch sehr gute Argumente. 

Ich stelle hierzu Materialien in der beige-

fügten Dokumentensammlung zur Verfü-

gung. Für meine persönliche Zustim-

mung haben die erreichten 

substantiellen Verbesserungen des Ge-

setzentwurfes der Regierung im parla-

mentarischen Verfahren jedoch nicht 

gereicht. 

 

EIGENMITTELBESCHLUSS 

Der Hängebeschluss, mit dem das Bun-

desverfassungsgericht dem Bundespräsi-

denten die Ausfertigung des 

Eigenmittelbeschluss-Ratifizierungsge-

setzes (ERatG) vorläufig untersagt hat, 

war absolut folgerichtig. Doch leider hat 

das Gericht nun den Eilantrag der Kläger 

abgewiesen. Über die eigentliche Verfas-

sungsklage ist damit zwar noch nicht ent-

schieden, aber es werden natürlich jetzt 

leider Fakten geschaffen.  

Schon bei der 1. Lesung des Eigenmittel-

beschluss-Ratifizierungsgesetzes am 25. 

Februar 2021 sagte Finanzminister Olaf 

Scholz unter dem Beifall von SPD und 

Grünen: „Es ist der Weg in die Fiskal-

union, und es ist ein guter Weg für Euro-

pas Zukunft.“ 

Bei der 2./3. Lesung vor einigen Tagen 

wiederholte Staatsminister Michael 

Roth, dass es nicht um den Wiederaufbau 
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der europäischen Wirtschaft geht, son-

dern um die Schaffung einer Fiskalunion. 

Bedauerlicherweise zogen nach dieser 

Rede nur acht Abgeordnete aus den Rei-

hen der CDU/CSU die Reißleine und 

stimmten mit "Nein", darunter auch ich. 

Es ist gut, dass das Bundesverfassungs-

gericht nun die Reißleine in der Hand 

hat. Denn selbst wenn die Union weiter 

als stärkste politische Kraft den Bundes-

kanzler stellen wird, erscheint eine Koa-

lition allein mit der FDP als unerreichbar. 

An einer neuen Regierung werden also 

SPD oder Grüne beteiligt sein. Wenn wir 

uns vor Augen halten, dass von der linken 

Seite des Parlaments ein Rot-Rot-Grünes 

Bündnis vorangetrieben wird, ist noch 

mehr Vorsicht geboten. Der Spitzenöko-

nom Lars Feld, der auf Betreiben der SPD 

seinen Posten als Wirtschaftsweiser ver-

loren hat, analysiert das alles sehr gut in 

einem Beitrag in der NZZ:  

https://www.nzz.ch/meinung/bundes-

verfassungsgericht-will-weg-in-die-fis-

kalunion-verhindern-ld.1609753 

Auf der Außerordentlichen Tagung des 

Europäischen Rates vom 17. -21. Juli 

2020 einigten sich die Staats- und Regie-

rungschefs auf ein 750 Milliarden Euro 

schweres Aufbauinstrument „Next Gene-

ration EU“. Zu dessen Finanzierung soll 

die Europäische Kommission mit einem 

Eigenmittelbeschluss ermächtigt wer-

den, die dafür erforderlichen Kredite am 

Kapitalmarkt aufzunehmen. Im nächsten 

Schritt sollen die Gelder an die Mitglied-

staaten weitergegeben werden, 390 Mil-

liarden Euro als Kredite und 360 

Milliarden als verlorene Zuschüsse. 

Die EU selbst muss ihre Kredite wiede-

rum ab 2028 tilgen. Dafür müssen die 

Mitgliedstaaten im nächsten Mehrjähri-

gen Finanzrahmen entweder Mittel für 

den Schuldendienst zur Verfügung stel-

len oder die EU mit genügend eigenen 

Einnahmen ausstatten. Das ist schlau ge-

macht: Je mehr eigene Einnahmen die 

EU hat, desto geringer müssen die Mittel-

zuflüsse ausfallen – und umgekehrt. Das 

schwächt den Widerstand der Mitglied-

staaten gegen weitere Kompetenzver-

luste. Der Eigenmittelbeschluss gleicht 

einem Dammbruch, der in seinen institu-

tionellen Auswirkungen sogar die Maß-

nahmen im Zuge der „Euro-Rettung“ im 

letzten Jahrzehnt in den Schatten stellt. 

In unfassbarer Offenheit legte der Fi-

nanzminister gegenüber der Funke Me-

dien Gruppe dar: „Der 

Wiederaufbaufonds ist ein echter Fort-

schritt für Deutschland und Europa, der 

sich nicht mehr zurückdrehen lässt. Die 

EU nimmt erstmals gemeinsam Schulden 

auf, setzt sie gezielt gegen die Krise ein 

und verpflichtet sich zugleich, bald mit 

der Rückzahlung zu beginnen – all das 

sind tiefgreifende Veränderungen, viel-

leicht die größten Veränderungen seit 

Einführung des Euro.“ 

Der Tilgungsbeginn wurde ganz bewusst 

auf das Jahr 2028, also außerhalb des 

Mehrjährigen Finanzrahmens 2021-

2027, gelegt. Je weiter wir uns dem Ende 

der Finanzierungsperiode nähern wer-

den, desto größer wird der Druck. Auch 

diese Zwangsläufigkeit ist nichts, was 

Scholz zu verheimlichen versucht. Er legt 

seine Pläne unumwunden offen: „Diese 

Schritte führen zwangsläufig zur Debatte 

über gemeinsame Einnahmen der EU, 

was wiederum eine Bedingung ist für eine 
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bessere und funktionstüchtigere Europä-

ische Union. Das kann schnell relevant 

werden. Wenn der Rettungsfonds zu-

rückgezahlt werden muss, sollte das nicht 

zu Lasten des normalen EU-Haushalts 

gehen. Deshalb sind eigene Ressourcen 

sinnvoll, etwa durch den Emissionshan-

del im Schiffs- und Luftverkehr, bei der 

Besteuerung der Finanztransaktionen o-

der von globalen digitalen Plattformen.“ 

Die Corona-Pandemie wurde zum Anlass 

genommen, die Fiskal- und Schulden-

union voranzutreiben. Es geht nur vor-

dergründig um den Wiederaufbau von 

der Krise gebeutelter Wirtschaftszweige. 

Wenn es anders wäre, müssten die Mittel 

unmittelbar ausgezahlt werden – so wie 

wir es vom Ansatz her mit den nationalen 

Corona-Hilfsmaßnahmen machen. 

Der Verteilerschlüssel orientiert sich zu-

dem an Parametern aus den Jahren vor 

der Pandemie, zum Beispiel der durch-

schnittlichen Arbeitslosigkeit der Jahre 

2015 bis 2019. Es gibt keinen direkten 

Bezug zu den wirtschaftlichen Schäden, 

die die Pandemie angerichtet hat. Natür-

lich sind von der Corona-Pandemie alle 

Mitgliedstaaten betroffen, aber Hilfsgel-

der für die klassischen Schuldenstaaten 

Italien, Spanien, Portugal und Griechen-

land stehen klar im Vordergrund. Zwar 

werden auch Gelder nach Deutschland 

zurückfließen, unser Land wird aber auch 

hier wieder einmal größter Nettozahler 

sein. Im Gegensatz zu den bisherigen 

Hilfsmaßnahmen ist bei „Next Genera-

tion EU“ kein Kontrollsystem implemen-

tiert. Die fortwährende Diskreditierung 

der Troika – bestehend aus Europäischer 

Kommission, Europäischer Zentralbank 

und Internationalem Währungsfonds – 

seitens seiner Kritiker hatte Erfolg. Die 

Mitgliedstaaten sollen die Reformen 

selbst überwachen. 

Das Geld wird in bereits bestehende 

Strukturen fließen – im Guten wie im 

Schlechten. Das sieht man anhand des 

deutschen Entwurfs. Hier wurden von 

Seiten der Bundesregierung keine „Zu-

kunftsprojekte“ im eigentlichen Sinn ge-

meldet, sondern unter dem Strich einfach 

das aktuelle Konjunkturprogramm über-

mittelt. Es geht auch gar nicht anders. Bei 

uns sind im September Wahlen. Eine 

neue Regierung wird neue Schwerpunkte 

setzen, es ist ihr gutes Recht! 

„Next Generation EU“ fehlt bei näherer 

Betrachtung also eine glaubwürdige Legi-

timationsgrundlage. Bereits am 21. Au-

gust verlautbarte Olaf Scholz gegenüber 

der Funke Medien Gruppe: „‘Never let a 

good crises go to waste’, soll Winston 

Churchill mal gesagt haben. Die Erfah-

rungen aus der Corona-Krise werden uns 

bei allen anstehenden Herausforderun-

gen helfen können.“ Im Zusammenhang 

mit der Corona-Pandemie von einer 

„good crisis“ zu sprechen, ist mehr als zy-

nisch. 

In einem früheren Interview mit der 

ZEIT sagte Scholz: „Für eine solche Fis-

kalreform gibt es historische Vorbilder: 

Der erste US-Finanzminister Alexander 

Hamilton bündelte im Jahr 1790 auf 

Ebene des Zentralstaats die Kompeten-

zen, gemeinsame Einnahmen zu erzielen 

und eine eigenständige Verschuldungsfä-

higkeit.“ Der Finanzminister spricht be-

wusst von einer Reform. Es geht ihm 

nicht um eine einmalige Hilfsaktion, um 

die Folgen der Corona-Pandemie abzufe-

dern, sondern um die Veränderung von 
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Strukturen. Damit steht Scholz nicht al-

lein. Ende Oktober sagte EZB-Präsiden-

tin Christine Lagarde im Interview mit 

der französischen Zeitung Le Monde: 

„Wir sollten die Möglichkeit diskutieren, 

dass es im europäischen Instrumenten-

kasten verbleibt, damit es wieder verwen-

det werden kann, wenn ähnliche 

Umstände eintreten." 

Es gibt Alternativen: Derzeit haben alle 

Staaten Zugang zum Kreditmarkt. Sogar 

Griechenland gelang es jüngst, eine 

mehrjährige Anleihe am Markt zu plat-

zieren. Zudem einigte sich die Euro-

gruppe im April letzten Jahres zu Beginn 

auf drei sogenannte Sicherheitsnetze. 

Neben vorsorglichen Kreditlinien 

(ECCL) des ESM (240 Milliarden Euro) 

wurden ein paneuropäischer Garantie-

fonds der EIB (200 Milliarden Euro) so-

wie ein Instrument zur vorübergehenden 

Unterstützung von Mitgliedstaaten bei 

der Minderung von Arbeitslosigkeitsrisi-

ken in Ausnahmesituationen (SURE) 

(100 Milliarden Euro) beschlossen. 

Wenn sich Staaten aus innenpolitischen 

Erwägungen dagegen entscheiden, sich 

Geld beim ESM zu leihen, müssen diese 

Staaten alternative, inländische Finan-

zierungsquellen finden: Wenn eine Re-

gierung nicht mit ihren Mitteln 

auskommt, muss sie vor die (Wahl-)Bür-

ger ihres Landes treten und Steuererhö-

hungen oder auch eine 

Vermögensabgabe durchsetzen, statt den 

vermeintlich reichen Nachbarn in An-

spruch zu nehmen. 

 

KANZLERKANDIDAT 

Die Union wird mit dem CDU-Bundes-

vorsitzenden Armin Laschet als Spitzen- 

und Kanzlerkandidat in den kommenden 

Wahlkampf ziehen. Ich hatte mich im 

Vorfeld für Markus Söder stark gemacht.  

Aber mit Armin Laschet haben wir eben-

falls einen Kandidaten mit Regierungser-

fahrung in einem großen Bundesland. 

Laschet ist immerhin der einzige Minis-

terpräsident, der eine Koalition mit der 

FDP anführt – nach wie vor meine 

Wunschkombination. Freilich: Am aller-

liebsten wäre mir Friedrich Merz, aber 

das Leben spielt sich nicht im Konjunktiv 

ab. 

Mich freut gleichwohl, dass Merz nun 

ebenfalls erneut für den Deutschen Bun-

destag kandidiert. Er ist kürzlich von der 

Wahlkreisdelegiertenversammlung im 

Hochsauerlandkreis nominiert worden – 

genauso wie ich Ende März von den De-

legierten in meinem Wahlkreis Rhein-

gau-Taunus/Limburg. Vielen Dank für 

das Vertrauen!  

In diesem Sinne – bleiben Sie gesund! 

Ihr 
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